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Bekanntmachung  
über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste 

 
 
Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Amtszeit vom 1.1.2019 bis 31.12.2023 
 
in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Passau  
 
und den Strafkammern des Landgerichts Passau  
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 14.03.2018 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl 

der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für das oben genannte Landgericht bzw. Amtsgericht gefasst. 

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit von  

26.03.2018 bis 04.04.2018  

in/im   Landratsamt Passau, Außenstelle Salzweg, Passauer Str. 39, 94121 Salzweg  Kreisjugendamt, 

Zimmer 2.09, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zu jedermanns Einsicht auf. 

 
  
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, bis zum 12.04.2018, nach Schluss 

der Auflegung schriftlich oder persönlich zu Protokoll bei  

Landratsamt Passau, Außenstelle Salzweg, Passauer Str. 39, 94121 Salzweg   Kreisjugendamt, Zimmer 2.11,  

Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die nach 

§§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang) bzw. nach Abschnitt II Nr. 2 bis 5 der Schöffenbekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des Innern vom  7. November 2012 

(JMBl. S. 127), zuletzt geändert am 25. Oktober 2017 (AZ. E8-3221-II-418/91 und I B2-0143-1-4), nicht 

aufgenommen werden durften oder sollten. 

 

 

Salzweg, 20.03.2018      Angelika Datzer- Gabriel 

 

 

 

Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert 

durch Artikel 10 Absatz 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) 

 

§ 32 

 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen 

oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
sind; 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

3. (weggefallen) 
 

 

§ 33 

 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben würden; 
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2.  Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode 
vollenden würden; 

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht 

geeignet sind; 
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
 

 

§ 34 

 
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
1. der Bundespräsident; 
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können; 
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie 

hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum 

gemeinsamen Leben verpflichtet sind; 
 
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, 
die 
zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. 

 

 
 

 

BEKANNTMACHUNG 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2016 

des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 

 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.01.2018 den geprüften Jahresabschluss 2016 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  
 

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 2016 mit einer Bilanzsumme von 30.430.328,18 
€ und einem Jahresverlust von 39.660,30 € fest und beschließt, den Jahresverlust im hoheitlichen 
Bereich in Höhe von 367.460,48 € aus dem Gewinnvortrag zu tilgen und den Jahresgewinn bei den 
Betrieben gewerblicher Art in Höhe von 327.800,18 € einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen. 

 

 
2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2016 geprüft und 

nachfolgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbands für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 
31.12.2016 geprüft. 
L 

 
 „Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den 

Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 
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Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; 

sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 
 

 
 München, 06.06.2017 

 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 Andreas Köpl 
 Wirtschaftsprüfer 
 
 

3. Der Jahresabschluss 2016 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 02.07.2018 bis 
13.07.2018 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, 
Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
 

 
Plattling, 06.03.2018 
 
Zweckverband für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 
 
 
gez. 
Christian Bernreiter 

Verbandsvorsitzender 
Landrat 
 

 
Auswahlverfahren für die Studienplätze an der  

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (dritte Qualifikationsebene, nichttechnischer 

Bereich) - Einstellungsjahr 2019 - 

 
Der Landkreis Passau beabsichtigt zum 01. Oktober 2019 voraussichtlich 
 

zwei Verwaltungsinspektoranwärter/innen 

 

einzustellen. 
 

Voraussetzung für das Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern  ist die Teilnahme an 
der Auswahlprüfung für das Einstellungsjahr 2019, die am 8. Oktober 2018 durchgeführt werden wird. 
 

Zum Auswahlverfahren werden Bewerber und Bewerberinnen zugelassen, die  
 

- Deutsche/r im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes (GG) sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder von Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz 
besitzen oder diese bis zum Einstellungstermin erwerben,  

- mindestens die unbeschränkte Fachhochschulreife oder einen vom Bayerischen Staatsministeriums für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannten Bildungsstand bzw. die 
Hochschulzugangsberechtigung über erfolgreiche berufliche Fortbildungsprüfungen (Meisterprüfung oder 
gleichgestellte berufliche Fortbildungsprüfungen, Absolventen von Fachschulen und Fachakademien) in 
Verbindung mit einem Beratungsgespräch an einer bayerischen Hochschule oder an der Hochschule für den 
öffentlichen Dienst in Bayern bereits erworben haben oder voraussichtlich bis  zum Einstellungstermin 
erwerben  werden  und 

- zum Einstellungszeitpunkt das  45. Lebensjahr grundsätzlich nicht vollendet haben.  
 
Nähere Einzelheiten über das Auswahlverfahren und die Auswahlprüfung können bei der Geschäftsstelle des 
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Landespersonalausschusses unter der Internetadresse: www.lpa.bayern.de  

abgefragt werden. Schwerbehinderten Menschen und ihnen Gleichgestellte kann entsprechend der 
nachgewiesenen Prüfungsbehinderung auf Antrag ein Nachteilsausgleich (z.B. Verlängerung der Arbeitszeit) 
bei der Prüfung gewährt werden.  
 
Die Bewerbung und Anmeldung zum Auswahlverfahren erfolgt über den Online-Antrag auf  der Internetseite 

des Landespersonalausschusses ( www.lpa.bayern.de ). Im Online-Antrag sind als Studienwunsch „Diplom-
Verwaltungswirt/in (FH)  in der Kommunalverwaltung“ und die Kommune „Landkreis Passau“ auszuwählen. 
Anmeldezeitraum ab sofort bis 8. Juli 2018. 

 
Soweit Ihnen eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, können Sie bei der Personalstelle des Landratsamtes 

Passau, Telefon: 0851 397-230, einen Vordruck für die Anmeldung erhalten.  
Dieser Vordruck muss bis spätestens 8. Juli 2018 beim Landratsamt Passau, Personalstelle,  
Domplatz 11, 94032 Passau, vorliegen.  
 
Für Fragen steht die Personalstelle beim Landratsamt Passau (Ansprechpartner: Frau Griebl,  

Telefon: 0851 397-230) zur Verfügung. 
 

 

 


